
GBA"

s4+ WM Standpunkt

in Recht und Ethik

M.H. Stellpflug

Sachlicher Ausgangspunkt fÄr die Betrachtungen intensivme-

dizinischer MaÅnahmen an hirntoten Schwangeren sei der

seinerzeit Aufsehen erregende Fall der Marion P, die am

5.Oktober 1992 nach einem schweren Verkehrsunfall in das

UniversitÇtsklinikum Erlangen eingeliefert wurde. Dort wur-

de am 8.Oktober 1992 der Gehirntod festgestellt. Aufgrund

der Schwangerschaft (13.-15.Woche) der volljÇhrigen Pa-

tientin wurden danach Kreislauf und Atmung intensivmedizi-

nisch aufrechterhalten, um das ungeborene Kind der Frau zu

retten (2, 4).

Diese MaÅnahmen wurden in den Medien und der Éffentlich-

keit ausgesprochen kontrovers diskutiert. Polemische Schlag-

worte wie ÑPerversion von MenschlichkeitÖ ÑDegradierung

der Mutter zur NÇhrlÜsungÖ oder ÑMenschenversuchÖ mach-

ten die Runde (1). Aber auch in der juristischen Fachliteratur,

wenngleich verbal deutlich moderater, finden sich betrÇchtli-

che Differenzen in der rechtlichen Bewertung der geschilder-

ten Situation. Dabei stellen sich in rechtlicher Hinsicht zwei

Fragen, wenn einmal die neuerlich wieder intensiv gefÄhrte

Diskussion um den Todesbegriff ausgeklammert werden soll:

Ist die Behandlungsfortsetzung in den hier diskutierten FÇllen

zulÇssig oder ist sie mÜglicherweise sogar geboten?

ZulÇssigkeit der Behandlungsfortsetzung

UnzulÇssig kÜnnte die Behandlungsfortsetzung sein, wenn

ein gesetzliches Ge- bzw. Verbot ihr entgegenstÄnde.

Dabei kommen StraftatbestÇnde in Betracht, die zum Schutz

der hirntoten Schwangeren vor den fraglichen intensivmedi-

zinischen Handlungen bestimmt und geeignet sind. Um das

Ergebnis vorwegzunehmen: Der menschliche Leichnam, und

so auch die hirntote Schwangere, ist durch das deutsche Straf-

recht nicht gegen Handlungen der hier diskutierten Art ge-

schÄtzt (7).
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KÜrperverletzungsdelikte (88223ff. Strafgesetzbuch [StGB])

sind nicht anwendbar, da sie nur den lebenden Menschen

schÄtzen. Auch Eigentumsdelikte (88242, 246, 303 StGB) sind

tatbestandlich auszuschlieÅen. Dabei gehen die Auffassungen

in der Rechtsliteratur und Rechtsprechung schon bezÄglich

der Frage, ob der menschliche Leichnam eine ÑSacheÖ im Sin-

ne des Strafrechts darstelle, vÜllig auseinander. Hier divergie-

ren selbst die EinschÇtzungen darÄber, welches dazu die herr-

schende Meinung sei, im gleichen MaÅe wie die jeweiligen

Theorien. Recht einheitlich, wenn auch mit unterschiedlicher

BegrÄndung, wird aber jedenfalls die ÑFremdheitÖ des Leich-

nams abgelehnt. Dabei wird insbesondere darauf verwiesen,

daÅ der Leichnam nicht aneignungsfÇhig sei, in niemandes Ei-

gentum stehen und damit auch nicht ÑfremdÖ sein kÜnne. Da-

mit kommt der Leichnam als Tatobjekt der Eigentumsdelikte

nicht in Betracht.

Auf den Schutz des Leichnams zugeschnitten erscheint $ 168

StGB (StÜrung der Totenruhe). Hier aber scheitert eine An-

wendbarkeit an dem tatbestandlichen Erfordernis der ÑWeg-

nahme aus dem Gewahrsam des BerechtigtenÖ. Gewahrsam

wird (hier) verstanden als ÑObhut Äber die LeicheÖ. Nach dem

Ableben der Marion P., um auf den Ausgangsfall zurÄckzu-

kommen, Çnderte sich aber erkennbar nichts an den tatsÇchli-

chen ObhutsverhÇltnissen des Leichnams. Eine Wegnahme

(Bruch des ObhutsverhÇltnisses) liegt daher regelmÇÅig nicht

vor.

SchlieÅlich fehlt es bei $189 StGB (Verunglimpfung des An-

denkens Verstorbener) am geforderten Ausdruck der MiÅach-

tung gegenÄber der Toten, bei $118 des Gesetzes Äber Ord-

nungswidrigkeiten (OWiG) (BelÇstigung der Allgemeinheit)

mangelt es an der Unmittelbarkeit zwischen Tathandlung und

Taterfolg.

Auch wenn die Untersuchung der Strafbarkeit von intensiv-

medizinischen MaÅnahmen an hirntoten Schwangeren im

einzelnen noch ausgesprochen interessante rechtliche und

ethische Fragen aufwirft, so soll doch diese kurze Betrachtung

genÄgen. Ganz Äberwiegend wird nÇmlich im Ergebnis die

Strafbarkeit einer Behandlungsfortsetzung in den hier disku-

tierten FÇllen verneint und von der strafrechtlichen ZulÇssig-

keit der fraglichen MaÅnahmen ausgegangen (1, 5, 6). Unei-

nigkeit dagegen besteht in Hinsicht auf die zweite Frage, ob

eine Behandlungsfortsetzung vielleicht rechtlich sogar gebo-

ten ist.
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UnzulÇssigkeit des Behandlungsabbruches

Zu prÄfen ist, ob ein rechtliches Ge- oder Verbot die àrzte ver-

pflichtet, intensivmedizinische MaÅnahmen zur Erhaltung

der Schwangerschaft einer hirntoten Schwangeren zu ergrei-

fen oder aufrechtzuerhalten.

Als ein solches strafrechtliches Verbot kommt nur der 8218

StGB (Abbruch der Schwangerschaft) in Betracht. Aus dieser

Vorschrift ergibt sich das Verbot (an jedermann), eine

Schwangerschaft abzubrechen, oder, schÇrfer formuliert, vor-

geburtliches menschliches Leben zu tÜten. Ganz grundsÇtz-

lich kann eine solche TÜtungs- bzw. Abbruchshandlung auch

durch ein Unterlassen verwirklicht werden ( also hier durch

das ÑAbschaltenÖ bzw. fehlende Aufrechterhalten intensivme-

dizinischer MaÅnahmen).

Ist aber der $218 StGB Äberhaupt schon grundsÇtzlich an-

wendbar? Ist eine lebende Mutter Voraussetzung dafÄr, daÅ

von einer ÑSchwangerschaftÖ sinnvoll gesprochen werden

kann?

Bei der Frage, ob ein bestimmter Sachverhalt (hier: hirntote

Schwangere) unter ein Tatbestandsmerkmal (hier: Schwan-

gerschaft) zu subsumieren ist, hat sich der Rechtsanwender

zunÇchst am Wortsinn zu orientieren. Dabei dÄrfte wohl pri-

mÇr bei ÑSchwangerschaftÖ an die intakte GraviditÇt einer Le-

benden gedacht werden. Allerdings zeigt nicht zuletzt der Ti-

tel dieses Beitrages, daÅ die Bezeichnung Ñhirntote Schwan-

gereÖ im allgemeinen Sprachgebrauch durchaus nicht als wi-

dersinnige oder provokante Formulierung erachtet wird son-

dern schlicht die ÑSchwangerschaft einer HirntotenÖ bezeich-

net und insoweit auch vonjedermann so verstanden wird. Der

Wortsinn steht daher einer Anwendbarkeit des $218 StGB

nicht entgegen.

Anderes kÜnnte sich aus gesetzessystematischen Betrachtun-

gen ergeben. So stellt schon 8218 Abs.2 StGB in seinen straf-

schÇrfenden Regelbeispielen darauf ab, ob Ñgegen den Willen

der SchwangerenÖ oder unter Ñleichtfertiger Verursachung

der Gefahr ihres TodesÖ gehandelt wurde und setzt damit je-

denfalls voraus, daÅ die Schwangere lebt.

Dagegen muÅ eine teleologische Auslegung des Tatbestands-

merkmales ÑSchwangerschaftÖ, also die Frage nach Sinn und

Zweck des 8218 StGB, sich maÅgeblich am Schutzgut der

Norm orientieren. GeschÄtzt werden soll das vorgeburtliche

menschliche Leben. Das Bundesverfassungsgericht hat inso-

weit vÜllig unmiÅverstÇndlich festgestellt, daÅ das Leben des

ungeborenen Kindes als eigenstÇndiges, hÜchstpersÜnliches

und vom Leben und Schutzwillen der Mutter unabhÇngiges

Rechtsgut unter dem Schutz der Verfassung (Art.2$.1 GG)

und des Strafrechts steht (1). Letzteres soll durch 88218ff.

StGB gewÇhrleistet werden.

Damit wird deutlich, daÅ der 8218 StGB nicht einen ÑZustandÖ

der Frau, sondern das ungeborenen Kind schÄtzen soll. In An-

betracht dieses Schutzzweckes darf es wohl keinen Unter-

schied fÄr die Anwendbarkeit des 8218 StGB machen, ob die

Schwangere lebt oder (hirn)tot ist.

Gilt aber 8218 StGB grundsÇtzlich als anwendbar, so bleibt die

Frage, ob in den hier diskutierten FÇllen der Tatbestand durch

ÑUnterlassenÖ erfÄllt wÄrde. Dazu bedarf es einer sogenann-

ten ÑGarantenstellungÖ, denn nur der ÑGarantÖ ist Äberhaupt

verpflichtet, Äber die jeden betreffenden Unterlassungspflich-

ten (Du darfst nicht tÜten!) hinaus einer Handlungspflicht

(Du muÅt den Tod verhindern!) zu genÄgen. Eine solche Ga-

rantenstellung ergibt sich fÄr das àrzteteam aus der tatsÇch-

lichen âbernahme der Behandlung von der Frau und dem un-

geborenen Kind (3). Eine Garantenstellung allein aber, und das

wird hÇufig Äbersehen, sagt noch nichts Äber die im Einzelfall

bestehende Handlungspflicht. Sie macht den Garanten (hier

das àrzteteam) lediglich zum Normadressaten (hier des 8218

StGB).

Der Umfang der Handlungspflicht kann von der Rechtsordnung

schon aus der Natur der Sache nicht so deutlich umschrieben

oder festgelegt werden, wie der Umfang einer Unterlassungs-

pflicht. Klar ist: Die Unterlassungspflicht (zum Beispiel

TÜtungsverbot) gilt allumfÇnglich; auf die einzelnen MaÅ-

nahmen kommt es nicht an. Die Handlungspflicht (Verhin-

dere den Tod!) dagegen ist in vielerlei Hinsicht begrenzt.

UnmÜgliches oder Unzumutbares muÅ nicht geleistet wer-

den. Hier wird deutlich, daÅ die nunmehr anstehenden Ent-

scheidungen weniger rechtsdogmatischer als ethischer Natur

sind.

Dabei lieÅe sich argumentieren, der Umfang einer Hand-

lungspflicht werde nicht nur durch tatsÇchliche UnmÜglich-

keiten begrenzt (wÇren die gebotenen MaÅnahmen personell

oder medizinisch-technisch nicht durchfÄhrbar, entfiele

selbstverstÇndlich die Strafbarkeit), sondern auch durch indi-

viduelle (Zumutbarkeit) und rechtliche UnmÜglichkeit. Letzte-

re sei anzunehmen, wenn die geforderten MaÅnahmen eine

Verletzung der Rechte Dritter mit sich bringe.

Hier finde der Grundsatz, wonach die Rechte des Einzelnen

dort aufhÜren, wo die seines NÇchsten beginnen, seine Modi-

fikation: Auch die durch die Unterlassungsdelikte postulier-

ten Erfolsabwendungspflichten fÇnden als Rechtspflichten ih-

rem Umfang nach dort eine Grenze, wo andere Rechtspflich-

ten verletzt werden bzw. wÄrden.

Damit lieÅe sich festhalten, daÅ die Pflicht zum Erhalt des un-

geborenen Lebens im vorliegenden Fall seine Grenze deshalb

finde, weil durch die MaÅnahmen in das postmortale PersÜn-

lichkeitsrecht (auch ein Rechtsgut) der Schwangeren einge-

griffen wÄrde. Eine Handlungspflichtverletzung wÇre zu ver-

neinen, die Strafbarkeit nach 8218, 13 StGB entfiele.

Anhaltspunkte dafÄr, ob eine Rechtspflicht/Handlungspflicht

bezÄglich des Lebenserhaltens der Leibesfrucht besteht,

kÜnnten sich darÄber hinaus auch durch die Vorschriften des

Embryonenschutzgesetzes ergeben. Dies erscheint nach Koch

(5) insofern naheliegend, als dort auch andere Konstellatio-

nen des Lebensschutzes jenseits des Bestehens einer Schwan-

gerschaft geregelt sind. Dort finden sich zwar zahlreiche Ver-

bote der ÑZweckentfremdungÖ werdenden Lebens. Die Pflicht

aber, einen einmal erzeugten Embryo zum postnatalen Leben

zu bringen, ist nirgends normiert. Nach einhelliger Ansicht ist

es nicht verboten, einen In-vitro-Embryo schlicht absterben

zu lassen.
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Auch damit erscheint es durchaus plausibel, im Rahmen der

hier diskutierten Fragestellung eine strafbeschwerte Hand-

lungspflicht der àrzte zum Lebenserhalt des ungeborenen

Menschen abzulehnen.

Gewichtige Stimmen in der rechtlich-ethischen Diskussion

verweisen allerdings auf die Bedeutung des geschÄtzen

Rechtsgutes (das ungeborene Leben) und leiten daraus ab,

daÅ die Handlungspflicht der àrzte hier nur durch tatsÇch-

liche UnmÜglichkeiten technischer Natur begrenzt werden

kÜnne. Diese, darÄber hinaus unbegrenzte Behandlungs-

pflicht werde insbesondere bei Betrachtung der Ñsectio in

mortuaÖ (Kaiserschnitt an der Toten) deutlich. Hier handele es

sich um eine lebende und lebensfÇhige Leibesfrucht, die beim

Tode der Mutter nur durch sectio gerettet werden kÜnne. Eine

Behandlungspflicht werde in diesen FÇllen aber vÜllig unab-

hÇngig und ohne BerÄcksichtigung von mÜglichen Verletzun-

gen des postmortalen PersÜnlichkeitsrechtes oder der Toten-

ruhe bejaht. Unterblieben (vorsÇtzlich) die nÜtigen MaÅnah-

men zur Rettung des Kindes, so gelte der Straftatbestand des

8218, 13 StGB als erfÄllt.

Der 8218 StGB aber macht keine EinschrÇnkung, was das Le-

bensalter des Ungeborenen angeht. Insbesondere ist die ÑLe-

bensfÇhigkeitÖ der Leibesfrucht kein zu berÄcksichtigendes

Kriterium (anders als beispielsweise in England).

Daraus lieÅe sich nunmehr folgern, daÅ es straftatbestandlich

keinen Unterschied machen kann, ob es um die Handlungs-

pflichten bei der Ñsectio in mortuaÖ oder die Situation der

hirntoten Schwangeren geht. In beiden FÇllen folge damit

durch 8218, 13 StGB die strafbeschwerte Pflicht zur Rettung

des ungeborenen Lebens - eine Pflicht, die ihre Grenze aus-

schlieÅlich in den personellen und medizinisch-technischen

MÜglichkeiten finde.

Letztlich muÅ aber doch wohl das Gleiche wie im Rahmen der

Organtransplantation gelten. Denn auch dort besteht gegen-

Äber dem schwerkranken Patienten, der ohne baldige Trans-

plantation eines Organs sterben wird, prinzipiell eine Hand-

lungspflicht seitens der àrzte zur Lebensrettung. Diese Hand-

lungspflicht aber findet ihre Grenze in der Autonomie und

(postmortalen) MenschenwÄrde sowohl des lebenden als

auch toten potentiellen OrganÑspendersÖ. Hier wie dort ver-

langt es die Rechtsordnung nicht, unter Verletzung der

RechtsgÄter Dritter das Leben des Patienten zu retten.

Im Ergebnis ist damit eine Handlungspflicht der àrzte zur Ret-

tung des ungeborenen Lebens in den hier diskutierten FÇllen

abzulehnen. Eine Strafbarkeit nach 8218 StGB bei Abbruch der

fraglichen intensivmedizinischen MaÅnahmen ist zu vernei-

nen.

Zusammenfassung

Es lÇÅt sich festhalten, daÅ nach allgemeiner Auffassung die

Behandlungsfortsetzung in der hier diskutierten Fallsituation

jedenfalls bei Zustimmung der Verwandten zulÇssig ist und

insbesondere keinen VerstoÅ gegen StraftatbestÇnde dar-

stellt. Betrachtet man die Situation dagegen aus dem Blick-

winkel eines mÜglichen Abbruchs intensivmedizinischer

MaÅnahmen bei Eintritt des Hirntodes einer Schwangeren, so

werden Zweifel an dessen ZulÇssigkeit geÇuÅert. Sofern auf-
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grund der fortgeschrittenen Schwangerschaft und der jewei-

ligen medizinisch-technischen MÜglichkeiten eine Rettung

der Leibesfrucht mÜglich erscheint, bejahen gewichtige Stim-

men eine Rechtspflicht der àrzte zur Aufrechterhaltung der

hier diskutierten MaÅnahmen. Im Ergebnis aber vermÜgen

diese Auffassungen nicht zu Äberzeugen. Dieses wird insbe-

sondere bei einem Vergleich mit der Situation bei der post-

mortalen Organtransplantation deutlich. Eine strafbeschwer-

te Rechtspflicht zur Lebensrettung besteht im Rahmen der

hier diskutierten Fallsituationen weder hier noch dort.
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